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Arglistige Täuschung durch Verschweigen umfangreicher Lackier-

und Spachtelarbeiten

Sind an einem Gebrauchtwagen umfangreiche Lackier- und Spachtelarbeiten vorgenommen wor-

den, so muss der – hier gewerbliche – Verkäufer des Fahrzeugs diesen Umstand dem Käufer auch

dann ungefragt offenbaren, wenn den Lackier- und Spachtelarbeiten nicht der Beseitigung eines

Unfallschadens dienten. Denn bei einem Weiterverkauf des Pkw durch den Käufer könnte ein

Kaufinteressent angesichts der Lackier- und Spachtelarbeiten den – letztlich unbegründeten – Ver-

dacht  hegen,  das  Fahrzeug  sei  ein  Unfallwagen,  und  deshalb  allenfalls  bereit  sein,  für  das

Fahrzeug einen erheblich verminderten Kaufpreis zu zahlen, sofern er nicht sogar vom Kauf Abs-

tand nimmt.

OLG Bamberg, Urteil vom 03.05.2005 – 5 U 99/04

(vorangehend: LG Coburg, Urteil vom 24.03.2004 – 22 O 673/03)

Das Urteil des OLG Bamberg ist zusammen mit dem erstinstanzlichen Urteil des LG Coburg hier veröf-

fentlicht.

Probleme beim Autokauf?

Als spezialisierter Rechtsanwalt helfe ich Ihnen gerne weiter – ganz gleich, ob Sie Käufer oder Verkäufer sind. In-

teressiert? Nutzen Sie das Kontaktformular auf https://autokaufrecht.info/sofortberatung/ oder rufen Sie mich un-

verbindlich an

(0 23 27) 8 32 59-99.
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